
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1995/5/26 93/17/0124
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.05.1995

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VStG §51e;

Rechtssatz

Hat der Beschuldigte in der Berufung die Begehung der Tat bestritten, so wurde von ihm nicht nur eine unrichtige

rechtliche Beurteilung behauptet; die Berufung richtete sich auch nicht nur gegen die Höhe der Strafe. Der UVS hat

daher dadurch gesetzwidrig gehandelt, daß er ohne gesetzlichen Grund von der Durchführung der ö9entlichen

mündlichen Verhandlung absah.
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